Netzanschlussvertrag Gas

VS_ND2 Allgemein, alle Druckstufen

MEGA

Zwischen

MEGA Monheimer Elektrizitats- und Gasversorgung GmbH (im folgenden Netzbetreiber)
Rheinpromenade 3a
D- 40789 Monheim am Rhein

(nachfolgend als ,Netzbetreiber” bezeichnet)
und

Eheleuten/
Frau/Herrn/Fir

Anschlussnehmer/in

StralSe, Hausnummer, PLZ, Ort

Telefon/Fax Geburtsdatum
E-Mail ggf. Registergericht/-nummer
ggf. vertreten
durch
(Kopie der Vollmacht als Anlage beifligen)
(nachfolgend als ,,Anschlussnehmer” bezeichnet)
Vertragsgegenstand

(1) Gegenstand dieses Vertrages sind die - auf Basis eines separaten Angebots - Herstellung (soweit
nicht bereits erfolgt), der Betrieb und die Unterhaltung sowie die Anderung des Anschlusses von
Gasanlagen des Anschlussnehmers an das Gasversorgungsnetz des Netzbetreibers an der fol-
genden Marktlokation:

Stralle:
PLZ/Ort:
ggf. Flursticknummer, Gemarkung:

Marktlokations-Identifikationsnummer:

Druckstufe:

Vorhalteleistung:
Messlokation:
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Der Netzanschluss besteht aus der Verbindung des Verteilernetzes des Netzbetreibers mit der
Gasanlage des Anschlussnehmers. Die Ubergabestelle/Eigentumsgrenze sowie Einzelheiten des
Netzanschlusses ergeben sich aus der beiliegenden Anlage 1.

Der Anschluss wird bis zur Ubergabestelle vom Netzbetreiber unterhalten. Die Gasanlage nach
der Ubergabestelle - abgesehen von den Messeinrichtungen des Messstellenbetreibers - steht
im Eigentum des Anschlussnehmers und ist von diesem auf seine Kosten zu unterhalten.

Falls der Anschlussnehmer nicht Grundstiickseigentimer ist, hat er dem Netzbetreiber die
schriftliche Zustimmung des jeweiligen Grundstiickseigentiimers zur Herstellung, Anderung und
Aufrechterhaltung des Netzanschlusses unter Anerkennung der damit verbundenen Verpflich-
tungen beizubringen.

Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, dem Netzbetreiber jede Anderung der Eigentumsverhélt-
nisse an der angeschlossenen Gasanlage sowie Teilen hiervon und Grundstucken, auf denen
sich der Netzanschluss befindet, unter Nennung des neuen Eigentiimers in Textform unverzug-
lich mitzuteilen. Er trégt im Rahmen des ihm Mdéglichen dafur Sorge, dass der neue Anschluss-
nehmer einen Netzanschlussvertrag mit dem Netzbetreiber schlieBt. Im Sinne dieser Bedingun-
gen und der zugrundeliegenden Vertrage ist ein Erbbauberechtigter einem Grundstuckseigen-
timer gleichgestellt.

Uberschreitet die hdchste im Kalenderjahr registrierte Leistung die vereinbarte Netzanschluss-
kapazitat, so ist der Netzbetreiber berechtigt, eine Verstarkung des Netzanschlusses auf Kosten
des Anschlussnehmers gemaR 8 2 Abs. 1 Nr. 2 und die Zahlung eines zusatzlichen Baukostenzu-
schusses gemal 8 3 Abs. 3 zu verlangen.

Dieser Vertrag umfasst weder die Belieferung des Anschlussnutzers mit Gas (Gasliefervertrag)
noch den Zugang zu den Gasversorgungsnetzen im Sinne des 8 20 EnWG (Netznutzungsvertrag)
noch die Nutzung des Anschlusses zur Entnahme von Gas (Anschlussnutzungsverhaltnis). Hier-
uber sind gesonderte Vertrage zu schlieBen.

Netzanschlusskosten

Der Netzbetreiber ist berechtigt, vom Anschlussnehmer die Erstattung der bei wirtschaftlich ef-
fizienter Betriebsflihrung notwendigen Kosten fur

1. die Herstellung des Netzanschlusses,

2. die Anderungen des Netzanschlusses, die durch eine Anderung oder Erweiterung der Kun-
denanlage erforderlich oder aus anderen Griinden vom Anschlussnehmer veranlasst wer-
den,

zu verlangen.

Der Netzbetreiber ist berechtigt, fir die Herstellung oder Anderungen des Netzanschlusses Vo-
rauszahlung zu verlangen, wenn nach den Umstanden des Einzelfalles Grund zu der Annahme
besteht, dass der Anschlussnehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig
nachkommt. Werden von einem Anschlussnehmer mehrere Netzanschllsse beauftragt, ist der
Netzbetreiber berechtigt, angemessene Abschlagszahlungen zu verlangen.
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(3) Kommen innerhalb von zehn Jahren nach Herstellung des Netzanschlusses weitere Anschlisse

hinzu und wird der Netzanschluss dadurch teilweise zum Bestandteil des Verteilernetzes, so hat
der Netzbetreiber die Kosten neu aufzuteilen und dem Anschlussnehmer einen zu viel gezahlten
Betrag zu erstatten.

Baukostenzuschuss

Der Anschlussnehmer hat zuséatzlich zu den Netzanschlusskosten vor dem Anschluss an das Netz
des Netzbetreibers fur die vorgehaltene Entnahmekapazitat einen angemessenen Baukostenzu-
schuss zur Deckung der bei wirtschaftlich effizienter Betriebsfihrung notwendigen Kosten fir
die Herstellung oder Verstarkung der Verteileranlagen zu zahlen.

Der vom Anschlussnehmer als Baukostenzuschuss zu ubernehmende Kostenanteil bemisst sich
nach dem Verhaltnis, in dem die an seinem Netzanschluss vorzuhaltende Entnahmekapazitat zu
der Summe der Leistungen steht, die in den im betreffenden Versorgungsbereich erstellten Ver-
teileranlagen oder auf Grund der Verstarkung insgesamt zur Entnahme vorgehalten werden
konnen. Der Durchmischung der jeweiligen Leistungsanforderungen ist Rechnung zu tragen. Der
Baukostenzuschuss kann vom Netzbetreiber auf der Grundlage der durchschnittlich fir ver-
gleichbare Falle entstehenden Kosten pauschal berechnet werden.

Ein weiterer Baukostenzuschuss kann vom Netzbetreiber verlangt werden, wenn der Anschluss-
nehmer die Entnahmekapazitat erheblich Uber das der urspringlichen Berechnung zugrunde
liegende Mal3 hinaus erhoht. Er ist entsprechend Absatz 2 zu bemessen. Ein Anspruch auf einen
weiteren Baukostenzuschuss besteht bei einer Uberschreitung der vereinbarten Entnahmeka-
pazitat nicht, wenn der Anschlussnehmer darlegt, dass die Leistungsinanspruchnahme tber die
vereinbarte Entnahmekapazitat hinaus nur ausnahmsweise erfolgte und zukinftig unterbleiben
wird. Der Ausnahmefall gilt als widerlegt, sobald die vereinbarte Entnahmekapazitat in den da-
rauffolgenden 24 Monaten wiederum uberschritten wird.

Wurde wegen Uberschreitung der vereinbarten Netzanschlusskapazitat fir Entnahme ein wei-
terer Baukostenzuschuss an den Netzbetreiber gezahlt, gilt ab diesem Zeitpunkt die (anteilige)
Leistungserhéhung auch fur den Anschlussnutzer.

Den Baukostenzuschuss und die in § 2 geregelten Netzanschlusskosten wird der Netzbetreiber
getrennt errechnen und dem Anschlussnehmer aufgegliedert ausweisen.

Gasanlage

Der Anschlussnehmer ist fiir die ordnungsgemaRe Errichtung, Erweiterung, Anderung, den Be-
trieb und die Instandhaltung der in seinem Eigentum befindlichen oder von ihm betriebenen
Anlagenteile verantwortlich und tragt die damit verbunden Kosten, soweit nichts anderes ver-
einbart ist.

Die Errichtung, Erweiterung oder Anderung und, soweit die Gasanlage zwischen Eigentums-
grenze und Messeinrichtung betroffen ist, die Instandhaltung der Gasanlage durfen aulRer durch
den Netzbetreiber nur durch qualifizierte Fachfirmen durchgefuhrt werden. Die Arbeiten haben
in Absprache bzw. nach vorheriger Information durch den Netzbetreiber zu erfolgen. Fur die
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Instandhaltung im Ubrigen und die regelméRige Uberprifung der Gasanlage hat der Anschluss-
nehmer ebenfalls qualifizierte Fachfirmen zu beauftragen. Die einschlagigen gesetzlichen und
behordlichen Bestimmungen sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu be-
achten. Die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik wird gemal3 § 49 Abs. 2
Nr. 2 EnWG vermutet, sofern die technischen Regeln des Deutschen Vereins des Gas- und Was-
serfaches e. V. (DVGW) eingehalten werden. Danach muss die Gasanlage den im Einzelfall ein-
schlagigen Technischen Anwendungsregeln in ihrer jeweils gultigen Fassung entsprechen. Zu-
satzlich gelten die Technischen Bedingungen des Netzbetreibers (§8 7). Etwaige Abweichungen
sind im Vorfeld mit dem Netzbetreiber abzustimmen. Die jeweils einschlagigen Technischen An-
wendungsregeln kénnen Gber den DVGW kostenpflichtig bezogen werden. Der Netzbetreiber ist
berechtigt, die Ausfuhrung der Arbeiten zu tGberwachen.

Hat der Anschlussnehmer die Gasanlage hinter der vereinbarten Eigentumsgrenze oder Teile
hiervon einem Dritten vermietet, sonst zur Benutzung oder Betriebsfiihrung Gberlassen oder
betreibt ein Dritter hinter der vereinbarten Eigentumsgrenze Energieanlagen, so ist der An-
schlussnehmer neben dem Dritten verantwortlich. Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, den
Netzbetreiber Giber solche Dritten in Textform unverziglich zu informieren. Er wird diese auf die
Einhaltung der Technischen Bedingungen des Netzbetreibers sowie die Beachtung der allge-
mein anerkannten Regeln der Technik hinweisen und tragt im Rahmen des ihm Méglichen dafir
Sorge, dass Anschlussnutzer, die uber den Netzanschluss Gas entnehmen, einen Anschlussnut-
zungsvertrag mit dem Netzbetreiber schlieBen.

Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, dem Netzbetreiber jede beabsichtigte Anderung an der
Gasanlage mit Auswirkungen auf deren Eigenschaften in Textform mitzuteilen.

Der Anschlussnehmer hat dem Netzbetreiber insbesondere dann unverziglich in Textform zu
unterrichten, wenn er

+ Beschdadigungen des Netzanschlusses, insbesondere undichte Absperreinrichtungen oder
Druckregelgerate oder das Fehlen von Plomben wahrnimmt,

« UnregelmaRBigkeiten oder Storungen seiner Anlage, die Riickwirkungen auf Einrichtungen des
Netzbetreibers erwarten lassen, oder solche in der Anlage des Netzbetreibers feststellt,

» Beschdadigungen, Stérungen oder den Verlust von Mess- und Steuereinrichtungen erkennt,
oder

+ eine Erweiterung oder Anderung des Netzanschlusses plant oder der Anschluss von zusétzli-
chen Gasgeraten beabsichtigt oder bereits erfolgt ist.

Inbetriebsetzung der Gasanlage

Der Netzbetreiber oder deren Beauftragter schlieBen die Anlage tiber den Netzanschluss an das
Verteilernetz an und nehmen den Netzanschluss, indem nach erfolgtem Einbau der Messein-
richtung und gegebenenfalls des Druckregelgerites durch Offnung der Absperreinrichtungen
die Gaszufuhr freigegeben wurde, in Betrieb (Inbetriebnahme). Die Anlage dahinter setzen der
Netzbetreiber oder in Absprache mit ihm qualifizierte Fachfirmen in Betrieb (Inbetriebsetzung).
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Jede Inbetriebsetzung der Anlage ist beim Netzbetreiber oder Uber qualifizierte Fachfirmen zu
beantragen. Auf Verlangen des Netzbetreibers ist ein von diesem zur Verfligung gestellter Vor-
druck zu verwenden. Durch den Anschlussnehmer bzw. eine von ihm beauftragte qualifizierte
Fachfirma ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anlage entsprechend den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik und unter Berucksichtigung der Technischen Bedingungen des
Netzbetreibers errichtet wurde.

Die Inbetriebsetzung der Anlage setzt die ordnungsgemal3e Installation einer den mess- und
eichrechtlichen Vorschriften, den Anforderungen des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG), den
aufgrund des MsbG erlassenen Rechtsverordnungen sowie den Technischen Bedingungen des
Netzbetreibers entsprechenden Messeinrichtung voraus.

Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Inbetriebnahme von der vollstandigen Zahlung falliger
Netzanschlusskosten und Baukostenzuschisse abhangig zu machen.

Der Netzbetreiber kann fur jede Inbetriebnahme bzw. Inbetriebsetzung vom Anschlussnehmer
Kostenerstattung verlangen; die Kosten kdnnen pauschal berechnet werden.

Uberpriifung der Gasanlage

Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Anlage vor und, um unzuldssige Rickwirkungen auf Einrich-
tungen des Netzbetreibers oder Dritter auszuschlieBen, nach ihrer Inbetriebsetzung zu uber-
prufen. Er hat den Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer auf erkannte Sicherheitsmangel der
Anlage aufmerksam zu machen und kann deren Beseitigung verlangen.

Werden Mangel festgestellt, welche die Sicherheit gefahrden oder erhebliche Stérungen erwar-
ten lassen, so ist der Netzbetreiber berechtigt, den Anschluss zu verweigern oder die Anschluss-
nutzung zu unterbrechen; bei Gefahr fur Leib oder Leben ist er hierzu verpflichtet.

Durch Vornahme oder Unterlassung der Uberpriifung der Anlage sowie durch deren Anschluss
an das Verteilernetz Ubernimmt der Netzbetreiber keine Haftung fir die Mangelfreiheit und Be-
triebssicherheit der Anlage.

Technische Bedingungen des Netzbetreibers

Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, die in der Anlage 2 zu diesem Vertrag aufgefuhrten Tech-
nischen Bedingungen zu beachten und einzuhalten.

Der Netzbetreiber ist berechtigt, weitere technische Anforderungen an den Netzanschluss und
andere Anlagenteile sowie an den Betrieb der Anlage einschlieBlich dort angeschlossener Eigen-
anlagen festzulegen, soweit dies aus Grinden der sicheren und stérungsfreien Versorgung, ins-
besondere im Hinblick auf die Erfordernisse des Verteilernetzes, notwendig ist. Diese Anforde-
rungen mussen den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen.

Der Anschluss bestimmter Gerdte kann in den Technischen Bedingungen von der vorherigen
Zustimmung des Netzbetreibers abhangig gemacht werden.

Weitergehende technische Anforderungen, die sich aus gesetzlichen Bestimmungen (z. B. Euro-
padische Netzkodizes, ENWG, EEG oder KWKG) ergeben, bleiben unberihrt.
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Messstellenbetrieb

Soweit keine anderweitige Vereinbarung im Sinne von 88 5, 6 MsbG getroffen wurde, ist der Netzbe-
treiber gemald 8 3 MsbG der grundzustandige Messstellenbetreiber. Solange der Netzbetreiber den
Messstellenbetrieb wahrnimmt, kann der Netzbetreiber einen Dritten mit der Erfullung dieser Aufga-
ben beauftragen.

§9

(1

(2)

(3)

4)

(5)

(6)

Grundstiicksbenutzung

Anschlussnehmer, die Grundstickseigentumer sind, haben fur Zwecke der Versorgung durch
den Netzbetreiber das Anbringen und Verlegen von Leitungen nebst Zubehdr, insbesondere Ver-
teilungsanlagen, uber ihre Grundstiicke sowie erforderliche SchutzmalRnahmen unentgeltlich
zuzulassen. Diese Pflicht betrifft nur Grundstucke,

1. die an das Netz des Netzbetreibers angeschlossen sind,

2. die vom Eigentumer in wirtschaftlichem Zusammenhang mit einem an das Netz angeschlos-
senen Grundstuck genutzt werden oder

3. fir die die Moglichkeit des Netzanschlusses sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist.

Sie besteht nicht, wenn die Inanspruchnahme der Grundstuicke den Eigentimer mehr als not-
wendig oder in unzumutbarer Weise belasten wirde; insbesondere ist die Inanspruchnahme
des Grundstuicks zwecks Anschlusses eines anderen Grundstiicks an das Gasversorgungsnetz
grundsatzlich verwehrt, wenn der Anschluss Uber das eigene Grundstiick des anderen An-
schlussnehmers maoglich und dem Netzbetreiber zumutbar ist.

Der Anschlussnehmer ist rechtzeitig Uber Art und Umfang der beabsichtigten Inanspruchnahme
des Grundstuicks zu benachrichtigen.

Muss zum Netzanschluss eines Grundsticks ein besonderes Druckregelgerat oder eine beson-
dere Einrichtung angebracht werden, so kann der Netzbetreiber verlangen, dass der Anschluss-
nehmer einen geeigneten Raum oder Platz unentgeltlich fir die Dauer des Netzanschlussver-
haltnisses zur Verfugung stellt. Der Netzbetreiber darf die Einrichtungen auch fiir andere Zwecke
benutzen, soweit dies flir den Anschlussnehmer zumutbar ist.

Der Grundstickseigentimer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, wenn sie an der
bisherigen Stelle fir ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat der Netzbe-
treiber zu tragen; dies gilt nicht, soweit die Einrichtungen ausschlieBlich dem Anschluss des
Grundsttcks dienen.

Wird der Netzanschlussvertrag beendet, so hat der Eigentimer die auf seinen Grundstiicken
befindlichen Einrichtungen noch drei Jahre unentgeltlich zu dulden, es sei denn, dass ihm dies
nicht zugemutet werden kann. Dies gilt bei einer Einstellung der Anschlussnutzung entspre-
chend fur den Anschlussnutzer, der Grundstuckseigentimer ist.

Der duldungspflichtige Anschlussnehmer wird auf Wunsch des Netzbetreibers die Eintragung
einer beschrankten personlichen Dienstbarkeit im Grundbuch bewilligen. Sofern der Anschluss-
nehmer nicht Grundstickseigentimer ist, wird er auf Verlangen des Netzbetreibers die Bewilli-
gung des Grundstuckseigentimers zur Eintragung der beschrankten personlichen Dienstbarkeit
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im Grundbuch beibringen. Mit Eintragung dieser Dienstbarkeit im Grundbuch zahlt der Netzbe-
treiber dem Grundstuckseigentimer eine einmalige Entschadigung nach den allgemeinen Ent-
schadigungssatzen. Die Kosten fiir die Eintragung tragt der Netzbetreiber.

Die Absatze 1 bis 6 gelten nicht fur 6ffentliche Verkehrswege und Verkehrsflaichen sowie fur
Grundstiicke, die durch Planfeststellung fur den Bau von 6ffentlichen Verkehrswegen und Ver-
kehrsflachen bestimmt sind.

Unterbrechungen des Netzanschlusses

Sollte der Netzbetreiber durch hohere Gewalt (z. B. Krieg, ArbeitskampfmalRnahmen bei dem
eigenen Unternehmen oder Zulieferbetrieben, Beschadigungen von Ubertragungs- oder Vertei-
leranlagen, MaBnahmen nach 88 16, 16a EnWG, hoheitliche Anordnungen, Pandemien) oder
sonstige Umstande, deren Beseitigung ihm wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, an der
Erfullung seiner vertraglichen Verpflichtungen gehindert sein, so ruhen die vertraglichen Ver-
pflichtungen des Netzbetreibers, bis diese Hindernisse und deren Folgen beseitigt sind.

Der Netzanschluss kann unterbrochen werden, soweit dies zur Vornahme betriebsnotwendiger
Arbeiten oder zur Vermeidung eines drohenden Netzzusammenbruchs erforderlich ist. Der
Netzbetreiber hat jede Unterbrechung oder UnregelmaRigkeit unverzuglich zu beheben. Eine
notwendige Unterbrechung wegen eines vom Anschlussnutzer, vom Anschlussnehmer oder
vom Messstellenbetreiber veranlassten Austauschs der Messeinrichtung durch einen Messstel-
lenbetreiber nach den Vorschriften des Messstellenbetriebsgesetzes hat der Netzbetreiber nicht
zu vertreten.

Der Netzbetreiber hat den Anschlussnehmer bei einer beabsichtigten Unterbrechung des Netz-
anschlusses rechtzeitig in geeigneter Weise zu unterrichten. Die Pflicht zur Benachrichtigung
entfallt, wenn die Unterrichtung

1. nach den Umstanden nicht rechtzeitig moglich ist und der Netzbetreiber dies nicht zu ver-
treten hat oder

2. die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen verzégern wirde.

In den Fallen des Satzes 2 ist der Netzbetreiber verpflichtet, dem Anschlussnehmer auf Nach-
frage nachtraglich mitzuteilen, aus welchem Grund die Unterbrechung vorgenommen worden
ist.

Der Netzbetreiber ist berechtigt, den Netzanschluss und die Anschlussnutzung ohne vorherige
Androhung zu unterbrechen, wenn der Anschlussnehmer oder -nutzer diesem Vertrag zuwider-
handelt und die Unterbrechung erforderlich ist, um

1. eine unmittelbare Gefahr fir die Sicherheit von Personen oder Sachen von erheblichem
Wert abzuwenden,

2. die Anschlussnutzung ohne Messeinrichtung, unter Umgehung, Beeinflussung oder vor An-
bringung der Messeinrichtungen zu verhindern oder

3. zu gewahrleisten, dass Storungen anderer Anschlussnehmer oder -nutzer oder stérende
Ruckwirkungen auf Einrichtungen des Netzbetreibers oder Dritter ausgeschlossen sind.
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Der Netzbetreiber ist verpflichtet, dem Anschlussnehmer auf Nachfrage mitzuteilen, aus wel-
chem Grund die Unterbrechung vorgenommen worden ist.

Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfullung einer Zahlungsverpflichtung
trotz Mahnung, ist der Netzbetreiber berechtigt, den Netzanschluss und die Anschlussnutzung
vier Wochen nach Androhung zu unterbrechen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Unterbre-
chung aulRer Verhaltnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen oder der Anschlussnehmer
darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen nachkommt.

In den Fallen des Absatzes 5 ist der Beginn der Unterbrechung des Netzanschlusses und der
Anschlussnutzung dem Anschlussnehmer drei Werktage im Voraus anzukindigen.

Der Netzbetreiber hat die Unterbrechung des Netzanschlusses unverzuglich aufzuheben, sobald
die Grinde fur die Unterbrechung entfallen sind und der Anschlussnehmer oder -nutzer die
Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung des Anschlusses und der Anschlussnutzung
ersetzt hat. Die Kosten kénnen fur strukturell vergleichbare Falle pauschal berechnet werden;
die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach dem
gewohnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht Ubersteigen. Auf Verlangen des Kun-
den ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. Der Nachweis geringerer Kosten ist dem Kun-
den zu gestatten.

Zutrittsrecht

Der Anschlussnehmer hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen Be-
auftragten des Netzbetreibers oder des Messstellenbetreibers den Zutritt zu seinen Raumen zu ge-
statten, soweit dies fir die Prufung der technischen Einrichtungen oder zur Wahrnehmung sonstiger
Rechte und Pflichten nach diesem Vertrag oder nach gesetzlichen Vorschriften erforderlich ist, insbe-
sondere zur Unterbrechung und Trennung des Anschlusses oder zur Unterbrechung der Anschluss-
nutzung sowie zur Ausubung des Messstellenbetriebs einschlieBlich der Messung. Eine vorherige Be-
nachrichtigung ist in den Fallen von § 10 Abs. 4 nicht erforderlich.

§12

(1

(2)

3)

Haftungsbestimmungen

Der Netzbetreiber haftet fir Schaden, die dem Anschlussnehmer durch Unterbrechungen oder
durch UnregelmaRigkeiten in der Anschlussnutzung entstehen, entsprechend § 18 der Verord-
nung Uber Allgemeine Bedingungen fur den Netzanschluss und dessen Nutzung fur die Gasver-
sorgung in Niederdruck (Niederdruckanschlussverordnung - NDAV) in ihrer jeweils geltenden
Fassung.

Sind mit Einverstandnis des Anschlussnehmers Dritte an die Anlage angeschlossen oder nutzen
Dritte den Anschluss mit Einverstandnis des Anschlussnehmers, ist er verpflichtet, mit diesen
eine Haftungsregelung entsprechend 8 18 NDAV zu Gunsten des Netzbetreibers zu vereinbaren.
Fur den Fall, dass eine solche Vereinbarung nicht getroffen wird, stellt der Anschlussnehmer
dem Netzbetreiber im Falle eines Schadenseintritts so, als ware eine entsprechende Regelung
getroffen worden.

Fur Sach- und Vermodgensschaden, die nicht auf die Unterbrechung des Netzbetriebes oder auf
UnregelmaRBigkeiten in der Netznutzung zurtckzufihren sind, haftet der Netzbetreiber nur fur
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Schaden, die durch vorsatzliche oder grob fahrldssige Pflichtverletzungen, auch seiner gesetzli-
chen Vertreter oder Erfullungs- und Verrichtungsgehilfen, verursacht wurden, soweit nachfol-
gend nichts anderes bestimmt ist. Fur einfache Fahrldssigkeit haftet der Netzbetreiber nur bei
Verletzung des Lebens, des Kérpers oder der Gesundheit (Personenschaden) sowie in Fallen, in
denen eine Freizeichnung von der Haftung wesentliche Rechte und Pflichten, die sich aus der
Natur des Vertrages ergeben (Kardinalpflichten), so einschranken wirde, dass die Erreichung
des Vertragszweckes gefahrdet ist. AuBer bei einer Haftung fur Personenschaden ist der Scha-
densersatz bei einfacher Fahrlassigkeit auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden be-
grenzt.

Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberuhrt. Die Ersatzpflicht fur Sachscha-
den nach dem Haftpflichtgesetz ist ausgeschlossen, wenn es sich um eine juristische Person des
offentlichen Rechts, ein 6ffentlich-rechtlichen Sondervermégen oder einen Kaufmann im Rah-
men eines zum Betriebe seines Handelsgewerbes gehdrenden Vertrages handelt. Die Haftung
nach dem Haftpflichtgesetz flr Personenschdden bleibt unberuhrt.

Die gesetzliche Haftung bleibt im Ubrigen unberihrt.

Vertragsdauer und Kiindigung

Der Netzanschlussvertrag tritt zum vereinbarten Zeitpunkt in Kraft und lduft auf unbestimmte
Zeit.

Der Vertrag kann mit einer Frist von einem Monat auf das Ende eines Kalendermonats gekundigt
werden. Eine Kundigung durch den Netzbetreiber ist nur maoglich, soweit gemald 8 17 Abs. 2
EnWG keine Pflicht zum Anschluss besteht.

Der Netzbetreiber ist in den Fallen des § 10 Abs. 4 berechtigt, den Netzanschlussvertrag fristlos
zu kiindigen oder die Anschlussnutzung fristlos zu beenden, wenn die Voraussetzungen zur Un-
terbrechung des Netzanschlusses und/oder der Anschlussnutzung wiederholt vorliegen. Bei wie-
derholten Zuwiderhandlungen nach § 10 Abs. 5 ist der Netzbetreiber zur fristlosen Kundigung
berechtigt, wenn sie zwei Wochen vorher angedroht wurde; 8 10 Abs. 5 Satz 2 gilt entsprechend.

Das Recht zur Kiindigung aus wichtigem Grund bleibt unberuhrt.
Jede Kiindigung bedarf der Textform.

Schlussbestimmungen

Soweit in diesem Vertrag keine abweichenden Regelungen getroffen wurden, gelten erganzend
die Bestimmungen der Verordnung Uber Allgemeine Bedingungen fur den Netzanschluss und
dessen Nutzung fur die Gasversorgung in Niederdruck (Niederdruckanschlussverordnung -
NDAV) in der jeweils gultigen Fassung entsprechend. Die NDAV ist diesem Vertrag als Anlage 4
beigefugt. Bei In-Kraft-Treten einer Nachfolgeregelung gilt diese.

Der Anschlussnehmer ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag als Gesamtheit
mit Zustimmung des Netzbetreibers auf einen Dritten zu Ubertragen. Die Zustimmung darf nicht
verweigert werden, sofern die technische und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit des eintreten-
den Dritten gewahrleistet ist. Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn der Rechtsnachfolger
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des Ubertragenden Vertragspartners ein verbundenes Unternehmen im Sinne der 88 15 ff. Akti-
engesetz ist.

Tritt an die Stelle des Netzbetreibers als bisherigem Netzbetreiber ein anderes Unternehmen in
die sich aus dem Vertragsverhaltnis ergebenden Rechte und Pflichten ein, so bedarf es hierfr
nicht der Zustimmung des Anschlussnehmers. Der Wechsel des Netzbetreibers wird 6ffentlich
bekannt gemacht und auf der Internetseite des Netzbetreibers veroffentlicht.

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchfuhrbar sein oder
werden, so bleibt der Vertrag im Ubrigen davon unberihrt. Die Vertragspartner verpflichten
sich, die ungultigen oder undurchfuhrbaren Bestimmungen durch andere, ihrem wirtschaftli-
chen Erfolg méglichst gleichkommende zu ersetzen. Dies gilt entsprechend bei unbeabsichtigten
Regelungslicken.

Sollten sich sonstige fur das Vertragsverhaltnis bestimmende Umstande wesentlich andern, ins-
besondere Anderung rechtlicher Rahmenbedingungen bzw. Schaffung neuer Branchenstan-
dards, so werden die Vertragsparteien den Vertrag baldmdglichst den geanderten Rahmenbe-
dingungen anpassen. Kommt eine Vertragsanpassung trotz Verhandlung nicht innerhalb von
zwei Monaten nach Eingang eines entsprechenden Angebots beim Vertragspartner zu Stande,
so kann der Vertrag durch beide Vertragspartner mit einer Frist von einem Monat zum Ablauf
des folgenden Monats gekundigt werden. Der Netzbetreiber ist zu einer einseitigen Vertragsan-
passung berechtigt, wenn dies zur Umsetzung von geanderten/neuen Rechtsvorschriften oder
Anordnungen oder Festlegungen der Regulierungsbehdérde erforderlich ist.

Miindliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Anderungen oder Erganzungen sowie die Kin-
digung oder Aufhebung des Vertrages bedurfen, soweit vorstehend nichts Abweichendes be-
stimmt ist, zu ihrer Wirksamkeit der Textform. Dieses Textformerfordernis gilt auch fiir Verein-
barungen beziglich dieser Textformklausel.

Der Netzbetreiber und beauftragte Dienstleister werden die zur Erfullung dieses Vertrages er-
forderlichen Daten unter Berlcksichtigung der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmun-
gen nur zum Zwecke der Vertragsabwicklung und zur Wahrung berechtigter eigener Geschafts-
interessen im Hinblick auf die Beratung und Betreuung der Vertragspartner und die bedarfsge-
rechte Produktgestaltung verarbeiten. Der Netzbetreiber ist berechtigt, diese Daten an Dritte in
dem Umfang weiterzugeben, in welchem es zur ordnungsgemalen Durchfihrung dieses Vertra-
ges erforderlich ist. Diese Regelungen schlieBen eine Weitergabe an Behdrden und Gerichte im
Rahmen der gesetzlichen Vorgaben nicht aus. Der Anschlussnehmer erklart mit der Unterschrift
unter diesen Vertrag hierzu sein Einverstandnis.

Beide Vertragsparteien erhalten jeweils eine Ausfertigung dieses Vertrages.

Wenn der Kunde Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches ist, gilt als Gerichtsstand der Ort
des Netzanschlusses.

Die in diesem Vertrag genannten Anlagen sind in ihrer jeweiligen Fassung Bestandteile dieses
Vertrages.
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Folgende Anlagen sind Bestandteil des Vertrages:
Anlage 1 Beschreibung Netzanschluss
Anlage 2 Technische Anschlussbedingungen (Merkblatt G11)
Anlage 3 Erganzende Bedingungen
Anlage 4 Verordnung uber Allgemeine Bedingungen fur den Netzanschluss und dessen Nutzung

fur die Gasversorgung in Niederdruck (Niederdruckanschlussverordnung - NDAV), ab-
rufbar unter https://www.gesetze-im-internet.de/ndav/NDAV.pdf

Anlage 5 Widerrufsbelehrung sowie Muster-Widerrufsformular [nur bei privaten Anschlussneh-
mern]

Anlage 6 Datenschutzerklarung nach Art. 13, 14 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)

Anlage 7 schriftliche Zustimmung des Grundstiickseigentimers [soweit erforderlich]

Unterschriften

Monheim am Rhein,
Ort, Datum Ort, Datum

Unterschrift Unterschrift

MEGA Monheimer Elektrizitats- und Gas-
versorgung GmbH

Unternehmen (Netzbetreiber) Unternehmen/Stempel (Anschlussnehmer)

Zur Beilegung von Streitigkeiten kann von Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB ein Schlichtungsver-
fahren bei der Schlichtungsstelle Energie beantragt werden. Sofern ein Verbraucher eine Schlichtung
bei der Schlichtungsstelle beantragt, ist der Netzbetreiber verpflichtet, an dem Schlichtungsverfahren
teilzunehmen. Voraussetzung hierfur ist, dass zuvor der Kundenservice des Netzbetreibers kontaktiert
wurde (abrufbar auf www.mega-monheimde) und keine einvernehmliche Losung zur Beilegung der
Streitigkeit zwischen dem Verbraucher und dem Netzbetreiber gefunden werden konnte. Schlich-
tungsstelle Energie e. V., Friedrichstral3e 133, 10117 Berlin; Telefon: 030 2757240-0; E-Mail:
info@schlichtungsstelle-energie.de; Internet: http://www.schlichtungsstelle-energie.de

Datei: VS_ND1.doc Version und Stand: 3.0/22.07.2025 Seite 11 von 11

Hinweis: Dieses Dokument ist nur im EDV-Netzwerk der MEGA aktuell!




	Vertragsgegenstand
	§ 2 Netzanschlusskosten
	§ 3 Baukostenzuschuss
	§ 4 Gasanlage
	§ 5 Inbetriebsetzung der Gasanlage
	§ 6 Überprüfung der Gasanlage
	§ 7 Technische Bedingungen des Netzbetreibers
	§ 8 Messstellenbetrieb
	§ 9 Grundstücksbenutzung
	§ 10 Unterbrechungen des Netzanschlusses
	§ 12  Haftungsbestimmungen
	§ 13 Vertragsdauer und Kündigung
	§ 14 Schlussbestimmungen
	Unterschriften


	FrauHerrnFir: 
	Straße Hausnummer PLZ Ort: 
	TelefonFax: 
	Geburtsdatum: 
	EMail: 
	ggf Registergerichtnummer: 
	Kopie der Vollmacht als Anlage beifügen: 
	Straße: 
	PLZOrt: 
	ggf Flurstücknummer Gemarkung: 
	MarktlokationsIdentifikationsnummer: 
	Druckstufe: 
	Vorhalteleistung: 
	Messlokation: 
	Unterschrift: 
	Unterschrift_2: 
	UnternehmenStempel Anschlussnehmer: 
	Ort Datum: 


